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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Erneute verkürzte öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 136 

„Astrid-Lindgren-Schule“ nach § 3 Abs. 2 und § 4 a Abs. 3 Baugesetzbuch im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs des 

Bebauungsplanes Nr. 136 „Astrid-Lindgren-Schule“ vom 02.04.2015 bis zum 22.04.2015 

hingewiesen. Die Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung ist auf drei Wochen begrenzt. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 136 „Astrid-Lindgren-Schule“ wird ein Teilbereich im Osten des 

Bebauungsplans Nr. 02 „Zwischen Niederstockumer- und Oberstockumer Weg und Auf dem Esch“ 

überplant, der an dieser Stelle in der Vergangenheit bereits durch die Bebauungspläne Nr. 06 und 

Nr. 26 geändert wurde.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 136 „Astrid-Lindgren-Schule“ befindet sich im 

Zentrum des Ortsteils Nottuln. Er wird begrenzt durch den Oberstockumer Weg im Norden, die 

Daruper Straße im Osten, den Niederstockumer Weg im Süden und die Pakenstraße im Westen. 

Die genaue Abgrenzung ist untenstehender Übersicht zu entnehmen.  

 

 
 

ohne Maßstab 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 136 „Astrid-Lindgren-Schule“ 

 

Oberstockumer Weg 
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Der Bebauungsplan Nr. 136 „Astrid-Lindgren-Schule“ verfolgt folgende Zielstellung: 

- Anpassung der Festsetzungen an die geänderte städtebauliche Zielstellung der Gemeinde 

- Nachnutzung des Grundstücks des ehemaligen Jungendzentrums „KOT-Heim“ 

- Förderung von Nachverdichtung  

- Steuerung von Vergnügungsstätten 

Der Entwurf des Bebauungsplans zur erneuten verkürzten Offenlage beinhaltet Änderungen  

- bezüglich des Zuschnittes des Mischgebietes entlang der Daruper Straße, Oberstockumer- 
und Niederstockumer Weg sowie  

- zur Zulässigkeit von Drempeln im Mischgebiet bei zweigeschossiger Bauweise 

Der Bebauungsplanentwurf liegt einschließlich der Begründung und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch für die Dauer 

eines Monats,  

vom 02.04.2015 bis einschließlich 22.04.2015, bei der 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bauen und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 bis 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Es wird bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 

BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. 

Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:  

Art der vorhandenen 

Information 

Thematischer Bezug 

Fachgutachten 

Artenschutzrechtliche 

Prüfung  

Vorkommen planungsrelevanter Arten: Nester von 

Mehlschwalben im Plangebiet vorhanden. 

Weitere gefährdete Arten (Rote Liste NRW): Haussperlinge  

Kaum Potentiale für weitere planungsrelevante Arten. Am 

wahrscheinlichsten Lebensraum für Zwerg- und 

Breitflügelfledermaus, evtl. Großer Abendsegler. Es liegen 

keine konkreten Nachweise für diese Arten  vor.  

Fachgutachten  

Immissionsschutz 

(Verkehrslärmberechnung)  

Orientierungswerte der DIN 18005 in den Obergeschossen 

teilweise überschritten. Grenzwerte der 16. BImSchV an 

Daruper Straße überschritten. Schallschutzmaßnahmen 

notwendig.  
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Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 

Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 

verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

 

Nottuln, 17.03.2015 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Aufstellung der Satzung „Hövel“ 
(„Außenbereichssatzung“ gem. § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch)  

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 

Außenbereichssatzung „Hövel“ vom 02.04.2015 bis zum 04.05.2015 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Hövel“ befindet sich ca. 3 km 

südwestlich des Ortsteils Nottuln in der Bauernschaft „Hövel“, Gemarkung Limbergen. Er liegt an 

der K 13, der Verbindungsstraße zwischen Nottuln-Darup und Dülmen-Buldern, nahe der 

Gemeindegrenze zu Dülmen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Hövel“  (ohne Maßstab) 

 

Ziel der Außenbereichssatzung ist es, innerhalb des Geltungsbereichs die planungsrechtliche 

Genehmigung von Vorhaben zu erleichtern, die Wohnzwecken oder kleineren Handwerks- und 

Gewerbebetrieben dienen.  

17 Seite 26 
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Der Satzungsentwurf sowie seine Begründung liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom 

02.04.2015 bis einschließlich zum 04.05.2015, bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bau- und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Es wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass die Satzung im vereinfachten Verfahren 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 

Es liegen folgende umweltbezogene Informationen zum Zeitpunkt der Offenlage vor:  

Art der 

vorhandenen 

Information 

Thematischer Bezug 

Fachgutachten Immissionsschutz - Aussagen zur Einhaltung der Anforderungen im 

Bereich Schall und Gerüche im Plangebiet 

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 6 

Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über die Satzung  unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag 

nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn die den 

Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen 

Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

 

Nottuln, 17.03.2015 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Nottuln 
 
 
Versteigerung von Fundsachen über das Internet 
 
 
Die Gemeinde Nottuln wird Fundsachen, an denen innerhalb der gesetzlichen Frist weder 
von rechtmäßigen Eigentümern noch von Findern Eigentumsansprüche geltend gemacht 
worden sind, über das Internet im folgenden Zeitraum online versteigern lassen: 
 
 

Durchgehend vom 14. Mai 2015 , 18:00 Uhr 
bis max. 24. Mai 2015 , 18:00 Uhr. 
 
 
 

Es werden  
 

●   Fahrräder 
●   Diverse andere Fundsachen 

 
 

versteigert. 
 
Die Fundsachen werden ab dem 16. April 2015 für 4 Wochen im Internet in einer 
Vorschau angeboten und im Versteigerungszeitraum über das Portal  
 

www.fundus.eu 
versteigert.   
 
Auf die entsprechenden Hinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Versteigerungsverfahrens wird verwiesen. 
 
 
 
 
Nottuln, 19.März 2015 

 
 
 
 

Gemeinde Nottuln 
Der Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 140 „Lebensmitteldiscountmarkt an der Appelhülsener 

Straße/Bodelschwinghstraße“ nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 140 „Lebensmitteldiscountmarkt an der Appelhülsener 

Straße / Bodelschwinghstraße“ vom 02.04.2015 bis zum 04.05.2015 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 140 befindet sich im 

Ortsteil Nottuln im Bereich der Kreuzung Appelhülsener Straße / Bodelschwinghstraße. Die genaue 

Abgrenzung ist der beigefügten Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 

 
 

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 140 „Lebensmitteldiscountmarkt an der 

Appelhülsener Straße / Bodelschwinghstraße“  (ohne Maßstab) 
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Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

eine Vergrößerung und Umstrukturierung eines Lebensmitteldiscountmarktes zu schaffen. 

Der Bebauungsplanentwurf liegt einschließlich der Begründung, dem Umweltbericht und den 

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats,  

vom 02.04.2015 bis einschließlich 04.05.2015, bei der 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bauen und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

Do.    14.00 bis 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:  

Art der vorhandenen 

Information 

Thematischer Bezug 

Fachgutachten 

Artenschutzrechtliche 

Prüfung  

Das Gutachten stellt fest, dass es keine Anhaltspunkte für das 

Vorkommen planungsrelevanter Arten gibt. 

Fachgutachten  

Immissionsschutz 

(Schallimmissionsprognose 

zur Erweiterung des 

Marktes) 

Das Gutachten stellt fest, dass die schalltechnischen 

Anforderungen der TA Lärm eingehalten werden. Zur 

Stellungnahme des Kreises (s.u. liegt eine Ergänzung vor. 

Umweltbericht Der Umweltbericht prüft die Beeinträchtigung der Schutzgüter 

von Natur und Landschaft. Auf Grund der hohen Vorbelastung 

sind die Beeinträchtigungen von lediglich sehr geringem 

Ausmaß auf Grund einer geringfügig höheren Versiegelung. 

Dies wird durch Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen 

und Ausgleichsmaßnahmen (Ökopool) kompensiert. 

Stellungnahme  

Immissionsschutzbehörde 

beim Kreis Coesfeld 

 

Stellungnahme bzgl. einer aus Sicht des Kreises 

unvollständigen Begutachtung der Lärmvorbelastung. 
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Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-

fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-

gerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur 

Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

 

Nottuln, 23.03.2015 

 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Bürgermeister 
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